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A. Einleitung

 „Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.“
 Friedrich Schiller

I. Untersuchungsgegenstand

Die Kunst der DDR ist der Teil des untergegangenen Staates, der heute noch 
außerhalb von Gedenkstätten und Archiven am lebendigsten ist. Durch Bilder, 
Lieder, Filme, Bühnenstücke und Bücher ist die DDR weiterhin ein Stück der 
heutigen Realität.

Was verraten die Kunstwerke aber über die Bedingungen und Verhältnis-
se, unter denen sie entstanden sind? Der Machtanspruch der Sozialistischen 
Einheitspartei in der DDR umfasste alle gesellschaftlichen Bereiche. Auch die 
Kunst unterlag diesem absoluten Lenkungs- und Herrschaftsanspruch. Nach 
marxistisch-leninistischer Lehre wird Kunst durch die gesellschaftlichen Zu-
stände gestaltet, sie wirkt aber andererseits auch gestaltend oder hemmend auf 
die sozialen Entwicklungen zurück. Um die gesellschaftliche Entwicklung zu 
beherrschen, muss auch die Kunst beherrscht werden. Insofern ist die Instru-
mentalisierung der Kunst zur Formung von Mensch und Gesellschaft eine logi-
sche Konsequenz in einem sozialistischen System.

Doch ebenso kompromisslos wie dieser parteiliche Führungsanspruch ist der 
künstlerische Freiheitsdrang. Kunst ist ein Spiegel gesellschaftlicher Realitäten 
und individueller Visionen, sie kann maskierte Meinungsfreiheit oder offene 
Realitätsverweigerung sein. Hinsichtlich der Grenzen der Kunstfreiheit stell-
te Helmut Karasek fest: „Die Kunst ist die einzige zweite Wirklichkeit in der 
ersten. Als Simulationsmodel darf sie erproben, was in der ersten nicht erlaubt 
ist.“1 Der Dramatiker Heiner Müller wies der Kunst in der DDR folgenden 
Platz zu: „Wir haben die Wahrheit nicht, und die Realität ist nicht die Wahrheit. 
Der Raum zwischen Realität und Wahrheit ist der Ort der Kunst. Diesen Zwi-
schenraum füllt Kunst als Praxis.“2

1 Bertelsmann Stiftung, Dokumentation zum Symposium „Grenzen der Kunstfreiheit“ am 
27. Oktober 1991 in Gütersloh, S. 13.

2 Müller, Werke, Band 12, Gespräche 3, 1991–1995, S. 17.



2 A. Einleitung

Das innerste Wesen der Kunst ist die Freiheit von Visionen und Handlungen. 
Der Schritt vom Gedanken zur tatsächlichen Handlung ist für den Künstler ein 
sehr kleiner. Umso größerer Aufwand ist vonnöten, diesen kurzen Weg zwi-
schen Geist und Werk des Künstlers staatlich zu kontrollieren. Ein administrati-
ver Eingriff trifft nicht nur das Werk, sondern die Freiheit des Künstlers selbst. 
Der Konflikt zwischen absolutem Machtanspruch und nach Freiheit strebender 
Kunst ist dadurch vorprogrammiert.

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht die Entwicklung des 
Grundrechts der Kunstfreiheit in der DDR. Die Lage der Kunstfreiheit wird 
durch die verschiedenen Verfassungsepochen der DDR hindurch erforscht. 
Dabei geht es zuallererst um die Beantwortung der Fragen, wie sich das Ver-
ständnis vom Inhalt der Freiheit der Kunst veränderte, wie für oder gegen die 
Kunstfreiheit gestritten wurde und ob im sozialistischen Staat die Kunstfreiheit 
als Diskussionsgegenstand und Orientierungsgröße auch noch existierte, als sie 
bereits vollends aus den Verfassungsnormen getilgt schien. Eine zentrale These 
ist dabei, dass sich Künstler und Intellektuelle auf die DDR-Verfassung beriefen 
und mitunter ein von der sozialistischen Grundrechtsdogmatik abweichendes 
„bürgerliches“ Grundrechtsverständnis offenbarten. So berichtete beispielswei-
se Katja Havemann über ihren Mann: „Robert hat oft in der Verfassung der 
DDR geblättert und gesagt: ‚Man kann, in der Verfassung steht es. Wenn man 
dennoch etwas nicht kann, muss man es mit List ausprobieren.‘“3

Durch das große Konfliktpotential zwischen Macht und Kunst wird die 
Kunstfreiheit zum idealen Indikator für Ausmaß und Inhalt von Grundrechts-
diskussionen in der DDR. Dabei werden nicht nur oppositionelle Standpunk-
te untersucht. Insbesondere die kulturpolitischen Entwicklungen, Wandlungen 
und Auseinandersetzungen im Partei- und Staatsapparat sowie in den Künstler-
verbänden der DDR sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Die Untersuchungen zur Entstehung der jeweiligen Verfassungen werden für 
das Verständnis der Stellung des Verfassungsrechts in der DDR im Allgemei-
nen und für das Grundrecht der Kunstfreiheit im Besonderen hilfreich sein. Es 
ergeben sich außerdem neue Erkenntnisse zur Entstehungsgeschichte der Ver-
fassung von 1968.

Schwierigkeiten bereitet der Maßstab, der bei der Untersuchung angelegt 
werden soll. Welcher Kunstfreiheitsbegriff darf als Ausgangs- und Vergleichs-
größe dienen? Der seit der WRV geprägte und heute in Art. 5 III GG enthal-
tene „bürgerliche“ Kunstfreiheitsbegriff mit seinen Schutzbereich-Kategorien 
des Werk- und Wirkbereichs der Kunst oder die sozialistische Grundrechtsauf-
fassung, die von einem aufgelösten Konflikt zwischen Individuum und Staat 
ausgeht?

3 Zitiert nach: Scheer, Jürgen Fuchs: Ein literarischer Weg in die Opposition, S. 75.



 II. Methoden und Gang der Untersuchung 3

Es wird der Methode Siegfried Mampels gefolgt, nach der zunächst das 
DDR-Verständnis der Regelungen erforscht wird, um dann vom eigenen Stand-
punkt aus Wertungen vornehmen zu können.4 Als Richtwert wird letztendlich 
also vom heutigen Verständnis der Kunstfreiheit als einem von staatlichen Ein-
griffen geschützten Bereich des Entstehens und Wirkens von Kunst ausgegan-
gen. Diese Entscheidung wird allerdings gleichzeitig zu einer der Thesen vor-
liegender Arbeit: Dass die Auffassung von der Kunstfreiheit als ein gegen den 
Staat zu verteidigendes, individuelles Interesse in den kulturpolitischen Aus-
einandersetzungen der DDR als gestaltender Faktor im Raum stand, wird zu 
beweisen sein.

Soweit von einer Opposition beziehungsweise einer oppositionellen Bewe-
gung die Rede ist, sind diese Termini als Synonyme für Dissidenten sowie wi-
derständlerische, beziehungsweise unkonforme Kräfte und Tendenzen inner-
halb der DDR-Gesellschaft zu verstehen. Dass in der DDR, mit Ausnahme des 
letzten Jahres ihrer Existenz, nicht von einer parteigebundenen oder gar par-
lamentarischen Opposition im herkömmlichen politikwissenschaftlichen Sinne 
gesprochen werden kann, wird dabei als allgemeiner Konsens vorausgesetzt.5

Dagegen stellt die schwierige Frage, was als Kunst zu definieren ist, für die 
vorliegende Untersuchung kein Problem dar. Die Darstellungen bewegen sich 
im Rahmen dessen, was allseits und unzweifelhaft als Kunst anerkannt wurde 
und wird.

Wird sich auf den Begriff Kultur bezogen, ist darin die Kunst selbstverständ-
lich als wesentlicher Bestandteil enthalten. Analog verhält es sich mit den Be-
griffen Künstler und Kulturschaffender. Ausnahmen bestätigen auch hier die 
Regel: Als DDR-Behörden dem Künstler Gerhard Altenbourg vorwarfen, seine 
modernistischen Zeichnungen seien keine Kunst, ließ er sich dies umgehend 
schriftlich bestätigen und machte später geltend, dass seine Werke, die er in 
die BRD auszuführen gedachte, gar nicht unter ein Kunstausfuhrverbot fallen 
könnten, da sie ja anerkanntermaßen gar keine Kunst seien.6

II. Methoden und Gang der Untersuchung

Die Schilderung solcher Begebenheiten und Ereignisse wird einen wichtigen 
Bestandteil der Untersuchung bilden. Am konkreten Exempel lassen sich tat-
sächliche Umstände am anschaulichsten darstellen.

4 Mampel, Die sozialistische Verfassung der DDR, 3. Auflage, S. XIII.
5 Zum Begriff der Opposition in der DDR: Weidenfeld/Korte (Hrsg.), Handbuch zur deut-

schen Einheit, S. 163 ff.
6 MDR, Damals im Osten, Lexikon, Bildende Kunst. Abrufbar unter www.mdr.de/damals. 

Zuletzt abgerufen am 10. Februar 2017.
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Um es mit den Worten des sprachgewandten Hermann Kant auszudrücken: 
Die in dieser Arbeit geschilderten Beispiele sollen eine „gültige Probe aus dem 
Gestein der jeweiligen Zeit“ darstellen.7 Ebenso werden einzelne Personen und 
ihr Wirken für die Kunstfreiheit in der DDR beleuchtet. Dabei handelt es sich 
einerseits um Fälle, in denen die Person durch ihre exponierte Stellung ein he-
rausragender und einmaliger Fall war, aber andererseits auch um Personen, die 
als Beispiel für die Situation einer ganzen Gruppe von Künstlern oder Funk-
tionären stehen. Dass hierbei das Hauptaugenmerk auf dem kunstfreiheitlichen 
Engagement liegt, soll die Protagonisten nicht einseitig als fehlerlose Helden 
darstellen. Selbstverständlich handelt es sich um Menschen aus Fleisch und 
Blut, die ebenso ihre feigen und dunklen Momente hatten, die Unrecht för-
derten und mitunter entgegen ihrer inneren Überzeugungen Gehorsam leisteten.

Die Betrachtungen zielen auf die Untersuchung der „Verfassungswirklich-
keit als gelebter Verfassungspraxis“ ab.8 Dies ist notwendig, um nicht in einer 
isolierten Betrachtung der reinen Rechtsverfassung ein unrealistisches Bild von 
der Kunstfreiheit in der DDR zu zeichnen.

Die Verfassungsuntreue des DDR-Staates ist nach dem Ende der DDR in 
unzähligen Publikationen zutreffend dargestellt worden. Der ehemalige Kul-
turminister Hans Bentzien erklärte unumwunden: „Wir lebten ja nicht nach 
der Verfassung, wir lebten nach Parteitagsbeschlüssen.“9 Dass diese staatliche 
Verfassungsuntreue im Bereich der Kunst wohlmöglich auch darin bestanden 
haben könnte, dass künstlerisch mehr zugelassen wurde, als gesetzlich vorgese-
hen war, ließe sich mit einer ausschließlich auf das formelle Recht fokussierten 
Untersuchung gar nicht feststellen.

Schon bald nachdem ich mit den Recherchen für den vorliegenden Text be-
gann, musste ich feststellen, dass mein Vorhaben, die rechtlichen Auseinander-
setzungen um die Kunstfreiheit etwa anhand von erteilten Auftrittsverboten 
und den rechtlichen Gegenmaßnahmen der Künstler darzustellen, erfolglos 
sein musste. Welche verschlungenen Wege und listigen Pfade Künstler in der 
DDR jenseits des Eingabewesens gingen und zu gehen gezwungen waren, um 
ihre künstlerische Freiheit zu erkämpfen, musste ich erst lernen. Eine Eingabe 
schrieb ein DDR-Künstler, wenn er eine Wohnung, ein Atelier oder ein Auto 
benötigte10, dass künstlerische Freiheit aber auf andere Weise erstritten wer-
den musste, war jedem ambitionierten Kulturschaffenden bewusst. Nachdem 
ich trotz tagelanger Suche, etwa im Archiv der Stadt Weimar oder im Thüringer 
Hauptstaatsarchiv in den Akten der Kulturabteilungen, lediglich eine einzige 
konkrete Eingabe eines Künstlers (mit der Bitte um die Zuteilung eines Atelier-

7 Kant, Abspann, S. 25.
8 Boese, Die Entwicklung des Staatskirchenrechts in der DDR, S. 17 und 19.
9 Interview des Verfassers mit Hans Bentzien vom 22. April 2010.
10 Interview des Verfassers mit Doris Jacob, damalige stellvertretende Stadträtin für Kul-

tur in Weimar, vom 7. Oktober 2011.
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raumes) ausfindig machen konnte,11 teilte schließlich auch ich dieses Bewusst-
sein mit den DDR-Künstlern. Hinzu kommt, dass ein Großteil der Eingaben 
ohnehin mündlich vorgetragen und in gleicher Weise auch beschieden wurde.12

Wie schon Lassalle feststellte13, waren Verfassungsfragen Machtfragen, 
und um etwas über das Grundrecht der Kunstfreiheit zu erfahren, muss unter-
sucht werden, wie sich die Macht über die Kunst im Laufe der DDR-Geschichte 
umverteilte. Eine Gesamtschau der formellen Rechtsverfassung und der Ver-
fassungswirklichkeit ist daher unumgänglich. Dies darf nicht nur unter dem 
Gesichtspunkt eines ausschließlichen Vergleichs von Recht und Verfassungs-
wirklichkeit geschehen, sondern muss die gegenseitigen Beeinflussungen be-
rücksichtigen. Hierzu bilden vor allem die Akten des DDR-Staatsapparates im 
Bundesarchiv und die Archivalien des SED-Parteiarchivs in Berlin eine wich-
tige Quelle.

Darüber hinaus werden neben den Auswertungen von zeitgenössischen Pu-
blikationen und Dokumenten auch Erinnerungsliteratur und Zeitzeugeninter-
views in die Untersuchung einbezogen. Der Abgleich zwischen Aktenlage und 
persönlich Erlebtem wird der Objektivität dienlich sein. Mag auch der Zeitzeu-
ge mit seinen subjektiven Eindrücken der größte Feind der auf Schemata ange-
wiesenen Historiker sein, so wäre ein ausschließliches Vertrauen auf die Akten-
lage eine zu eindimensionale Betrachtung der Umstände.

Dort, wo eine Quelle keine eindeutige Bewertung zulässt, wird dennoch ver-
sucht werden, eine plausible Erklärung zu liefern. Auch hierbei können Zeit-
zeugen behilflich sein. Leider hat die bisher betriebene Aufarbeitung der DDR-
Geschichte viele Zeitzeugen verstummen lassen. Die Bereitschaft, jenseits von 
autorisierten Biographien und eigener Erinnerungsliteratur Auskunft zu ertei-
len, ist bei vielen Beteiligten von der Angst vor böswilliger Fehlinterpretati-
on und aus dem historischen Zusammenhang gerissener, verzerrter Darstellung 
verdrängt worden. So lehnten diverse Zeitzeugen ein ausführliches Interview 
freundlich, aber bestimmt ab (beispielsweise Hermann Kant und Uwe-Jens 
Heuer) oder verwiesen auf Archivbestände (Manfred Stolpe). Ein weiterer Fak-
tor ist die Zeit. Einige potentielle Gesprächspartner mussten Interviewanfragen 
aus gesundheitlichen Gründen ablehnen (Christa Wolf und Bernhard Heisig). 
Neben alldem ist mir selbstverständlich auch der geringe Stellenwert, den ein 
Interview mit einem Promotionsstudenten im Terminkalender von Zeitzeugen 
solcher Qualität einnimmt, bewusst.

Des Weiteren wird in der Untersuchung auf eine Vielzahl von Originalzita-
ten zurückgegriffen werden. Dies bietet den Vorteil, eine relevante Aussage in 

11 Eingabenanalyse II. Halbjahr 1986, Rat der Stadt Weimar, Abteilung Kultur. StadtA 
Weimar Akte 13, 000300/17403.

12 Markovits, Rechtsstaat oder Beschwerdestaat?, in: Recht in Ost und West, S. 271.
13 Lassalle, Die Verfassungsreden, S. 78.
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direktem Zusammenhang mit dem jeweiligen Aspekt der Untersuchung zu be-
trachten und trägt überdies zur Entlastung des Dokumentenanhangs bei.

Bei der Darstellung des formellen Rechts werden neben den Verfassungs-
texten auch die der Verfassung untergeordneten Gesetzesebenen mit einbezo-
gen. Wenn es Auseinandersetzungen hinsichtlich der Interpretations- und Aus-
legungshoheit von Verordnungen und Gesetzen gegeben hat, dann entschied 
sich gerade hier die Machtfrage im kulturellen Bereich. Eine herausragende 
Rolle in diesen Diskussionen spielte die evangelische Kirche der DDR. Als 
einzige gesellschaftliche Kraft waren die Kirchen der Lenkung durch die SED 
weitgehend entzogen. Damit wurden die Kirchen zu einem Faktor, der die Ver-
fassungswirklichkeit der DDR entscheidend mit gestaltete. Aus diesem Grund 
wird sich ein Teil der Arbeit insbesondere mit der Kirche als Schutzraum der 
Kunstfreiheit befassen.

Als grobe Gliederung der Untersuchung sollen die beiden Verfassungen der 
DDR von 1949 und 1968 sowie die umfassende Verfassungsnovelle von 1974 
dienen. Angesetzt wird mit der Darstellung allerdings bereits vor der Verfas-
sung von 1949. Insbesondere die Vorüberlegungen der KPD im sowjetischen 
Exil und das von einem breiten politischen Konsens getragene Ziel der Entna-
zifizierung sind für das Verständnis der kulturpolitischen Weichenstellungen in 
der Sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR unentbehrlich.

III. Stand der Forschung

Zur Situation der Kunst in der DDR existieren zahlreiche und ausführliche Un-
tersuchungen, die allerdings fast ausschließlich kunst- oder kulturgeschichtli-
cher Natur sind.14 Nur ein Teil dieser Arbeiten geht dabei auf kulturpolitische 
Aspekte ein.15 Die Zahl der Untersuchungen nach 1989, die das Verhältnis von 
DDR-Kultur und SED-Politik ausdrücklich in den Fokus nehmen, wie etwa 
das Buch von Manfred Jäger, ist ebenso überschaubar.16 Ein Großteil der Ver-
öffentlichungen befasst sich mit Darstellungen einzelner Künstlerpersönlich-

14 So etwa Frances Kathryn Pohl, Schwerpunkt: Kunst und Arbeit, V+R Unipress, Göt-
tingen 2005; Henning Wrange, Die Zeit der Kunst: Literatur, Film und Fernsehen in der DDR 
der 1960er Jahre, eine Kulturgeschichte in Beispielen, Winter Verlag, Heidelberg 2008 oder 
Petra Jacoby, Kollektivierung der Phantasie? Künstlergruppen in der DDR zwischen Verein-
nahmung und Erfindungsgabe, Transcript Verlag, Bielefeld 2007.

15 Zum Beispiel Damus, Malerei der DDR: Funktionen der Kunst im Realen Sozialismus; 
Bonnke, Kunst in Produktion. Bildende Kunst und volkseigene Wirtschaft in der SBZ/DDR; 
Sigrid Walther (Hrsg.), Zwischen Aufbruch und Agonie, die Dresdner Galerie Nord 1974 bis 
1991, Sächsische Landesbibliothek, Sandstein, Dresden 2009; Angelika Weißbach, Frühstück 
im Freien – Freiräume im offiziellen Kunstbetrieb der DDR, Dissertation Humboldt-Univer-
sität Berlin, Berlin 2009.

16 Jäger, Kultur und Politik in der DDR sowie Gransow, Kulturpolitik in der DDR.
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keiten oder der ausschließlichen Schilderung erlittenen Unrechts.17 Auch in 
den vielen Publikationen über die Oppositionsbewegung in der DDR spielt die 
künstlerische Dimension der Verweigerungshaltungen und Reformforderungen 
kaum eine Rolle18, zumeist werden Menschenrechts- und Umweltprobleme in 
den Mittelpunkt gestellt. Eine Ausnahme bilden Darstellungen aus dem Bereich 
der Germanistik, die sich mit einzelnen Literaten oder deren Werken beschäf-
tigen.19 Häufig zielen diese Arbeiten aber ebenfalls nur in eine Richtung: Es 
werden lediglich Auswirkungen der Kulturpolitik auf das Werk des Künstlers 
betrachtet, ohne zu untersuchen, welche Möglichkeit der Künstler seinerseits 
hatte, für seine künstlerische Freiheit zu streiten.20

Es wurde bis heute weitgehend versäumt, die Geschichte der Dissidenten 
und der Bürgerrechtsbewegung in der DDR auch als Erfolgsgeschichte zu er-
zählen. Die bisherige Fokussierung auf Unrecht und Rechtsbeugung vermittelt 
ohne Zweifel ein zutreffendes Bild davon, wie unterdrückerisch das SED-Re-
gime versuchte, seinen Machtanspruch durchzusetzen. Doch ebenso wichtig ist 
die Frage nach den Erfolgen jener DDR-Bürger, die ihr Land verbessern woll-
ten. Welche Rechte und Freiheiten konnten sie erkämpfen? Die letzten Jahre 
der DDR waren nicht nur der Zusammenbruch einer maroden Gerontokratie, 
sie waren vor allem auch der Sieg einer für Demokratie und Freiheit kämp-
fenden Reformbewegung innerhalb der DDR. Der Staat DDR wird allzu oft 
gleichgesetzt mit einer niemals dem Stalinismus entsagt habenden, reformunfä-
higen SED-Führungsriege und ihrem willfährigen Herrschaftsapparat aus Ge-
heimdiensten und Massenorganisationen. Doch auch die lokalen, pragmatisch 
denkenden Parteifunktionäre, die kritischen Kulturschaffenden, die unkonfor-
men Jugendlichen in der Provinz und in den Großstädten, die reformerisch den-
kenden jungen Kader im Partei- und Staatsapparat sowie schließlich die de-
monstrierenden Menschen auf den Straßen und Plätzen des Landes waren die 
DDR. Noch heute werden viele DDR-Bürgerrechtler für das gewürdigt, was 
sie gefordert und erlitten haben, sehr selten werden aber die tatsächlichen Er-
folge der oppositionellen Kräfte erkannt, geschweige denn anerkannt. Zwar ist 
die Gefahr der Relativierung und Verharmlosung, die solchen Betrachtungen 
innewohnt, nicht zu unterschätzen, doch soll sich um ein objektives Bild des 
DDR-Staates bemüht werden, so dürfen die Erfolge der Dissidenten ebenso wie 
die Reformen des Partei- und Staatsapparates nicht ignoriert werden. Mag in 
strafrechtlichen Kategorien gedacht, der Rücktritt vom Versuch des real existie-
renden Sozialismus seitens der SED-Führung auch zu spät erfolgt sein, so kann 

17 Zum Beispiel Edda Pohl, Die ungehorsamen Maler, über die Unterdrückung unlieb-
samer Bildender Kunst in der DDR, Verlag Europäische Ideen, Berlin 1977.

18 Anders etwa Kaiser/Petzold, Boheme und Diktatur in der DDR.
19 So Günther Rüther (Hrsg.), Kulturbetrieb und Literatur in der DDR, Verlag Wissen-

schaft und Politik, 2. Auflage, Köln 1988.
20 Wie etwa Dorn, Es ging seinen Gang. Erich Loest zum 70. Geburtstag.
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bei der historischen Bewertung einer Gesellschaft gerade deren Endzeit nicht 
einfach ausgeblendet werden. Die Verfassungsgeschichte der DDR endete nicht 
im Jahre 1974 mit der letzten großen Verfassungsnovelle. Ebenso war die DDR 
nicht schon im Herbst 1989 Geschichte.

Bei all diesen Entwicklungen befanden sich Künstler und Intellektuelle stets 
im Zentrum der Auseinandersetzungen und gerade dies lässt eine Beschäftigung 
mit dem Grundrecht der Kunstfreiheit in der DDR lohnenswert erscheinen.

Ein Zitat des Literaturwissenschaftlers Hans Mayer macht deutlich, dass die 
Auseinandersetzungen dabei nicht immer nur zwischen klaren Fronten verlau-
fen sein können, sondern ebenso Zusammenarbeit und Diskussion die gesell-
schaftlichen Entwicklungen vorantrieb:

„… die Deutsche Demokratische Republik ist eine Utopie gewesen. Über eine solche 
These wird gelacht werden, doch wäre es ein ‚dummes Lachen‘ im Sinne des zum Tod 
verurteilten Mackie Messer. Vierzig Jahre wurde in fünf deutschen Ländern nicht bloß 
unterdrückt, bestraft, hochmütig belehrt, sondern auch gehofft, gewartet, die Vernunft 
und die Menschlichkeit ‚geplant‘: Für Frauen, für Kinder, alte Leute, für Arme und Un-
wissende.“21

Künstler waren in der DDR nicht nur Opfer oder Täter, sie wirkten an der Ge-
staltung der kulturpolitischen Realität mit, deren Verfassung es zu erforschen 
gilt. Die Frage, wie sich Kunst und Kultur betreffende Rechtsnormen auf die 
kulturellen Entwicklungen auswirkten und wie das kulturpolitische Klima auf 
das Recht und dessen Auslegung zurückwirkte, blieb bisher weitgehend un-
beantwortet. Insbesondere eine von den kultur- und kunstpolitisch relevanten 
Gesetzesnormen ausgehende Betrachtung der kulturellen Entwicklungen in der 
DDR existiert bislang nicht. Dabei ist die besondere Verbindung von Recht und 
Kunst in der DDR von der Wissenschaft durchaus schon hervorgehoben wor-
den:

„Das Verhältnis von Recht und Kunst, näher von Kunstfreiheit einerseits und Straf- sowie 
Verwaltungsrecht andererseits ist ein Indikator für den Stand politischer Kultur und der in 
ihr verwirklichten oder nicht verwirklichten Freiheitsrechte …“.22

Zu einzelnen DDR-Grundrechten sind nach 1990, soweit ersichtlich, bisher drei 
Arbeiten erschienen: Zum Religionsverfassungsrecht23, zum Recht auf Arbeit in 
der DDR24 sowie eine allgemeine Untersuchung zu den sozialen Grundrechten 
in der DDR.25 Aus der Zeit vor 1990 gibt es sowohl aus der BRD, als auch aus 

21 Mayer, Der Turm von Babel, S. 248.
22 Roggemann, Die DDR-Verfassungen, S. 284.
23 Boese, Die Entwicklung des Staatskirchenrechts in der DDR. Nomos, Baden-Baden 

1994.
24 Middendorf, Recht auf Arbeit in der DDR. Dissertation Humboldt-Universität Berlin, 

2000.
25 Diercks, Soziale Grundrechte in der DDR, Dissertation Universität Köln, 1993.
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der DDR einige Kommentierungen zu kulturpolitisch relevanten Artikeln. Doch 
entstanden diese während der Auseinandersetzung der Gesellschaftssysteme 
und die Texte müssen bei der heutigen Lektüre fast schon mit archäologischer 
Duldsamkeit von deutschlandpolitischen Verkrustungen und ideologischen Ab-
lagerungen befreit werden, um zum objektiven Kern der Betrachtungen zu ge-
langen. Hinzu kommt, dass den damaligen Autoren der Blick hinter die Kulis-
sen von Staat und SED weitestgehend verwehrt blieb. Diese Situation hat sich 
durch die nun zugänglichen Archive entscheidend verbessert. Noch heute ist 
die Sichtung und Bearbeitung verschiedener Aktenbestände in vollem Gange. 
Umso erstaunlicher ist es, dass nach einer Hochphase in den neunziger Jahren 
das wissenschaftliche Interesse am DDR-Recht sehr stark nachgelassen hat.26 
Bisher kamen auf diesem Gebiet die Impulse zumeist von Wissenschaftlern, 
welche sich noch zu Zeiten der deutschen Teilung das DDR-Recht als ihr Betä-
tigungsfeld gewählt hatten. Nun, da aus Altersgründen die Zahl dieser Forscher 
immer geringer wird27 und die Thematik keine allzu breite Aufmerksamkeit 
mehr erzeugt, ist die Forschung nahezu zum Erliegen gekommen. Zwischen 
den nach wie vor bevölkerten Schützengräben, die verharmlosende DDR-Ver-
klärung28 und neue wie alte Totalitarismusthesen29 aufgerissen haben, befindet 
sich heute ein verwaistes juristisches Wissenschaftsfeld, auf dem nur noch we-
nige sachliche und unvoreingenommene Untersuchungen gedeihen. Als solche 
Ausnahmen sind insbesondere die Arbeiten von Michael Stolleis, Inga Marko-
vits sowie Karl A. Mollnau zu nennen.30 Es muss dennoch konstatiert werden, 
dass ein Interesse einer jüngeren juristischen Forschergeneration im zweiten 
Jahrzehnt des neuen Jahrtausends so gut wie nicht mehr wahrnehmbar ist.

26 Hüttmann, DDR-Geschichte und ihre Forscher, S. 389.
27 Beispielsweise verstarb der DDR-Jurist Uwe-Jens Heuer im Herbst 2011. Siegfried 

Mampel, der sich während fünf Jahrzehnten mit dem DDR-Rechtssystem auseinandersetze, 
starb im Jahre 2002.

28 Solche Tendenzen finden sich beispielsweise in: Ralph Hartmann, Die DDR unterm 
Lügenberg, Edition Ost, Berlin 2010; Kurt Hager, Erinnerungen, Faber&Faber, Leipzig 1996 
sowie bei Hermann Kant, Abspann, Aufbau Taschenbuchverlag, 2. Auflage, Berlin 2003.

29 Wie etwa Gerd Roellecke, War die DDR ein Unrechtsstaat?, in: FAZ, Feuilleton vom 
15. Juni 2009 oder Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Band 5, S. 414–
419. Einen Einblick in die Diskussion um die Vergleichbarkeit von Nazi- und SED-Herrschaft 
gibt die Online-Resource Frankfurter Allgemeine Lesesaal: www.faz.net. Zuletzt abgerufen 
am 10. Februar 2017.

30 Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Band 4: Staats- 
und Verwaltungsrechtswissenschaft in West und Ost, Beck, München 2012. Ders., Sozialisti-
sche Gesetzlichkeit: Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in der DDR, Beck, München 
2009. Inga Markovits, Gerechtigkeit in Lüritz, Wie in der DDR das Recht funktionierte, Beck, 
München 2006. Dies., Die Abwicklung. Tagebuch zum Ende der DDR Justiz, Beck, München 
1993. Karl A. Mollnau in: Mohnhaupt, Heinz (Hrsg.), Normdurchsetzung in Osteuropäischen 
Nachkriegsgesellschaften, Band 5, Deutsche Demokratische Republik (1958–1989), 1. und 2. 
Halbband, Klostermann, Frankfurt a. M. 2003–2004.
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Zur Entstehungsgeschichte der DDR-Verfassungen existieren aus der Zeit 
nach 1990 lediglich zur Verfassung von 1949 ausführliche Darstellungen. He-
rausragend ist hierbei die Untersuchung von Heike Amos.31 Zu den Umständen 
der Entstehung der DDR-Verfassung von 1968 und zur Verfassungsnovelle von 
1974 wurden im vereinigten Deutschland dagegen bisher keine vergleichbaren 
Arbeiten veröffentlicht.

In zahlreichen Überblicken zur DDR-Verfassungsgeschichte enden die Be-
trachtungen mit der Verfassungsnovelle von 1974.32 Bezeichnend ist auch, dass 
viele Autoren sich bei ihren aktuellen Untersuchungen immer noch auf den von 
Siegfried Mampel erarbeiteten Kommentar zur sozialistischen Verfassung der 
DDR in der 2. Auflage aus dem Jahre 1982 oder gar auf die Erstauflage aus 
dem Jahre 1972 beziehen.33 Die zugegebenermaßen schwer erhältliche und mit 
einem ausführlichen Nachtrag versehene 3. Auflage des Kommentars aus dem 
Jahre 1997 ist dagegen vom Wissenschaftsbetrieb bisher weitgehend ignoriert 
worden.

Die Verfassung von 1968 und deren umfassende Änderung im Jahre 1974 
passten den Verfassungswortlaut an die zwischenzeitlichen gesellschaftlichen 
und staatlichen Entwicklungen an. In den Veröffentlichungen zur DDR-Ver-
fassungsgeschichte wird dementsprechend festgestellt, dass nach marxistisch-
leninistischem Verständnis die jeweilige Verfassung die erreichte gesellschaft-
liche Entwicklungsstufe konstituierte.34 Demnach wäre es konsequent, um 
etwas über die Epoche nach der Verfassungsnovelle von 1974 und den Stand 
der DDR-Gesellschaft kurz vor dem 3. Oktober 1990 zu erfahren, zumindest 
die Verfassungsentwürfe und Konzeptionen aus der Endzeit der DDR zu unter-
suchen. Doch nur ein kleiner Teil der Darstellungen schreibt die DDR-Verfas-
sungsgeschichte bis zu Ende und widmet sich den Entwicklungen in den letzten 
beiden Jahrzehnten der DDR sowie den Konzeptionen und Entwürfen für eine 
neue DDR-Verfassung, welche nach dem Fall der Mauer erarbeitet wurden.35

Diese Inkonsequenz soll bei vorliegender Untersuchung vermieden werden, 
denn eine Betrachtung der verfassungsrechtlichen Evolution der Kunstfreiheit 
wäre unvollständig, würden die letztendlich totgeborenen Entwürfe und Über-

31 Amos, Die Entstehung der Verfassung in der Sowjetischen Besatzungszone / DDR 
1946–1949. Darstellung und Dokumentation.

32 So bei Meder, Rechtsgeschichte, 2. Auflage, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 2005 
oder etwa Frotscher / Pieroth, Verfassungsgeschichte, 10. Auflage, Beck, München 2011. 
Anders dagegen Dürig / Rudolf, Texte zur Verfassunggeschichte, 3. Auflage, Beck, München 
1996.

33 Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Band 4, S. 549, Fn. 305; 
Amos, Die Entstehung der Verfassung in der sowjetischen Besatzungszone.

34 So etwa Boldt, Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2, S. 307.
35 Zippelius, Kleine deutsche Verfassungsgeschichte, 7. Auflage, Beck, München 2006; 
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